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L24009 Gemeindebedienstete Wien

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §40 Abs2 Z3;

DO Wr 1994 §19 Abs2 idF 1994/056;

DO Wr 1994;

Rechtssatz

Für die (dauernde) Abberufung eines Beamten von seinem Arbeitsplatz ohne Neuzuweisung einer Verwendung ndet

sich in der Wr. DO 1994 (anders als etwa nach § 40 Abs. 2 Z. 3 BDG 1979) keine Rechtsgrundlage. Auch erklärt § 19 Abs.

2 Wr. DO 1994 lediglich Versetzungen auf andere Dienstposten, nicht jedoch Abberufungen von Dienstposten aus

Dienstrücksichten stets als zulässig. Der (gänzliche) Entzug des bisherigen Arbeitsplatzes ohne Zuweisung eines neuen

Arbeitsplatzes kann daher im Geltungsbereich der Wr. DO 1994 nur durch die Verhängung der Disziplinarstrafe der

Entlassung bewirkt werden.
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